
Hygiene- und Schutzmaßnahmen  
Stand 15.07.2020 

    
 
Bis auf weiteres gelten für Taschengeldbörse Oberasbach zur Verhinderung einer 
weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus folgende Regelungen: 
 
 

 Bei (Corona spezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) ist kein Einsatz/ kein Besuch 
möglich. 
 

 Teilnehmende werden auf die Hygienestandards, Maßnahmen und 
Verhaltensregeln hingewiesen und ggf. bei der Einhaltung unterstützt. 
 

 Auf die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die 
Armbeuge der in ein Taschentuch) und die Vermeidung des Berührens von 
Augen, Nase und Mund wird hingewiesen. 
. 

 Einsätze werden vorab vom Quartiersmanagement Oberasbach abgesprochen. 
Einsätze in Räumlichkeiten sollten nur unter Einhaltung der Hygiene und 
Abstandsregelungen stattfinden. 
 

 Beim Betreten der Räumlichkeiten ist eine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 
 

 Ist die Einhaltung des Mindestabstand nicht gegeben, muss von allen Beteiligten 
eine Mund-Nasen-Abdeckung getragen werden. 

 

 Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss im Raum nicht getragen werden, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. 

 

 Die Dauer der Einsätze  ist auf 1 Stunde zu begrenzen. 
 

 Eigene Getränke/ Essen werden ggf. von den Schüler*innen der 
Taschengeldbörse mitgebracht. 

 

 
 

 
 


